
§32 GBA.
Ein Werktätiger in einer Leitungsfunktion (hier: öko
nomischer Leiter), der wiederholt unter Ausnutzung 
seiner Stellung im Betrieb sozialistisches Eigentum 
entwendet, sich dabei zum Teil der Hilfe anderer Mit
arbeiter bedient und versucht, seine Handlungen zu 
verschleiern, begeht so schwerwiegende Arbeitsdiszi
plinverletzungen, daß der Ausspruch einer fristlosen 
Entlassung gerechtfertigt ist.
BG Frankfurt (Oder), Urteil vom 4. März 1976 — BAB 
9/76.

Der Kläger war beim Verklagten als ökonomischer Lei
ter tätig. Im Juni 1975 mußte mit ihm eine Aussprache 
geführt werden, weil er unberechtigt Gegenstände aus 
dem Betrieb (u. a. Farbe, Maschendraht und einen 
Handfeuerlöscher) mitgenommen hatte bzw. diese Sa
chen auf sein Grundstück bringen ließ. Ihm wurde eine 
Mißbilligung ausgesprochen.
Am 2. September 1975 wurde bekannt, daß der Kläger 
10 Kartons mit je 12 Dosen Farbe entwendet hatte. Um 
seine Verhaltensweise zu verschleiern, hatte er sich als 
Vorgesetzter von der verantwortlichen Mitarbeiterin die 
entsprechenden Materialentnahmescheine geben lassen. 
Der Verklagte sprach daraufhin im Ergebnis eines Dis
ziplinarverfahrens die fristlose Entlassung aus, der die 
BGL zustimmte.
Den Einspruch des Klägers gegen diese Disziplinarmaß- 
nahme wies die Konfliktkommission ab. Auf die dage
gen gerichtete Klage hob das Kreisgericht den Beschluß 
der Konfliktkommission auf und erklärte die fristlose 
Entlassung für rechtsunwirksam.
Gegen diese Entscheidung legte der Verklagte Berufung 
ein, die Erfolg hatte.

Aus den G r ü n d e n . :
Dem Kreisgericht ist darin zu zu stimmen, daß eine frist
lose Entlassrung als schwerste Disziplinarmaßnahme nur 
dann anzuwenden ist, wenn, der Werktätige schwerwie
gende Verletzungen der Arbeitsdisziplin begangen hat. 
Das Kreisgericht ist allerdings unrichtigerweise davon 
ausgegangen, daß im vorliegenden Fall die Vorausset
zungen für eine fristlose Entlassung nicht gegeben sind. 
Es hat bei seiner Wertung nur ungenügend die Stel
lung, die der Kläger hatte, und die sich daraus erge
bende Verantwortung berücksichtigt. Als ökonomischer 
Leiter hatte der Kläger insbesondere die Aufgabe, einen 
ordentlichen Arbeitsablauf im ökonomischen Bereich, 
darunter auch in der Materialausgabe, zu sichern und 
zu gewährleisten, daß überall Ordnung, Disziplin und 
Sauberkeit herrschen und das sozialistische Eigentum 
vor fremdem Zugriff gesichert wird.
Indem der Kläger in mehreren Fällen die genannten 
Gegenstände an sich brachte, Sie sich teilweise sogar 
durch einen anderen Beschäftigten nach Hause bringen 
ließ und sich später, um seine Handlungen zu vertu
schen, von der ihm unterstellten Mitarbeiterin Mate
rialentnahmescheine geben ließ, verletzte er gröblich 
seine Pflicht zum Schutz des sozialistischen Eigentums 
und ist seiner Verantwortung als Leiter, insbesondere 
gegenüber den ihm unterstellten Mitarbeitern, nicht ge
recht geworden.
Das Kreisgericht hat auch den Umstand ungenügend 
bewertet, daß der Kläger in mehreren Aussprachen be
strebt war, die Wahrheit zu verschleiern, wodurch das 
Vertrauensverhältnis, das für eine solche Funktion ge
geben sein muß, noch stärker gestört wurde.
Ein Leiter, der wiederholt unter Ausnutzung seiner 
Stellung im Betrieb sozialistisches Eigentum entwendet, 
sich hierbei zum Teil der Hilfe anderer Mitarbeiter be
dient und versucht, seine Handlungen zu verschleiern, 
begeht so schwerwiegende Verletzungen der Arbeitsdis
ziplin, daß der Ausspruch einer fristlosen Entlassung 
nach § 32 GBA gerechtfertigt ist.
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Aus alledem ergibt sich, daß die fristlose Entlassung 
berechtigt ausgesprochen wurde. Der Kläger war dem
zufolge unter Aufhebung des Urteils des Kreisgerichts 
mit seiner Forderung nach Aufhebung der fristlosen 
Entlassung abzuweisen.


